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110 der Beilagen zu den st~nographischen Protokollen des Nationalrates (V 0 GoP 0)0 
I 

Diese Maßnahme tritt tcht früher in 
Kraft, i'als sie nicht die Gfnehmigun~- des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

I 

R~gierungsvorlage. 
o • 

Bundesgesetz vom 
1946 über Stempel- und I Rechtsgebühren 

(Gebührengesetz [1946). ' 
Der Nationalrat hat beschlossen: . 

I. Absch~i{t. 
All . B . I • gememe estIm~ungen. 

• § 1. Den Gebühren im 'Sinne dieses Gesetzes 
unterliegen Schriften und Amtshandlungen nach 
Maßgabe .der Bestimmungen [im 11. Abschnitte 
sowie Rechtsgeschäfte nach Maß·g3ibe der Be­
stimmungen im IlI. Abschnittb. 

§ 2. Von der Entrichtung ~on Gebühren sind 
befreit: 

1. der Bund, die von ihm 1i>etriebenen Unter­
nehmungen sowie öffentli~-rechtliche Fonds, 
deren Abgänge er zudecken verpflichtet ist; 
. 2. die übrigen Gebietskörp6rschaften im Rah-' 
men ihres öffentlich-rechtlicheh Wirkungskreises; 

3. sonstige öffentlich-rechtlifue Körperschaften, 
weiters alle' Vereinigungen, I die ausschließlich 
wissenschaftliche, Humanitäts~ oder W ohltätig­
keitszwecke verfolgen, hinsichtiich ihres Schriften­
verkehres mit den. öffentlichen Behörden und 
Ämtern; - I 

4. die als Gesandte fremder Mächte bestellten 
Angehörigen . a~s~ärtiger S~aaten rücksichtlich 
lier von ihnen selbst oder lihren Bevollmäch­
tigten oder Vertretern statt ihrer ausgestellten 
Schriften, sofern s,ie sich n.icht auf Rechtsge­
schäfte über unbewegliche, .im Inlande gelegene 
Sachen oder auf den letzterkn haftende Forde-
rungen be~iehen.· I 

§ 3. (1) Die Gebühren sind i entweder feste Ge­
bühren oder Hundertsatzgebühren. 

I 
(2) Die festen Gebühren sind durch Verwen-

dung von Stempelmarken z~ ·entrichten; durch 
Verordnung oder fallweise Verfügung kann die 
Entrichtung dieser Gebühr~n durch amtlichen 

. Aufdruck von Stempelwertzbichen (Stempelauf-

druck) auf unbeschriebenes, zur Ausfertigung von 
Schriften bestimmtes Papier, und zwar auf ganz 
leeres Papier oder auf unbeschriebene Vordrucke 
(Blankette), angeol'dnet oder gestattet werden. 

(3) Die Hundertsatzgebühren sind bis zu dem 
Betrage von 50 S durch Verwendung von Stem­
pelmarwen, bei höheren Beträigen durch Bin­
zahlung auf Grund amtlicher Bemessung zu ent­
richten. Durch Verordnung kann der Höchst­
betrag für die Entrichtung der Hundert~atzge­
bühren in Stempelmarken abgeändert werden. 

§ 4. (~ Bei der Verwendung von Stempel­
marken hat als Grundsatz zu gelten, daß jede 
Schrift gleich bei der Ausstellung auf einem mit 
dem . gesetzmäßigen Stempel versehenen Papier 
geschrieben werden muß. 

(2) Die Stempelmarke kann auf .der schon aus-­
gefertigten Schrift angebracht werden 

a) bei st~mpelpflichtigen Eingaben; . 
b) bei Schtiiften,die an sich nicht gelbühr,en­

pflichtig sind, wenn von ihnen ein die Ge­
bührenpflicht begrü.rudender Gebrauch' 'ge­
macht wir.d, zum Beispiel bei ,ihrer Verwen-
dung als Beilagen; . 

c) bei Urkunden über Rechtsgeschäfte und 
bei Zeugnissen, die aus dem Ausland ins 
Inland' eingebracht wel'den; . 

d) bei Protokollen. 

§ 5. (1) Unter Papier ist jeder zur Ausfertigung 
.stempelpflichtiger Schriften bestimmte oder ver­
wendete Stoff zu ~erstehen. 

(2) Unter Bogen ist Papier zu verstehen, dessen 
Seitengröße das Ausmaß von zweimal 210 mmX 
297 mm nach einer oder nach beiden Richtun­
gen nicht überschreitet. Für .dieses Ausmaß über­
schreitende Papierblätter sind die festen Stempel­
gebühren im zweifachen Betrage zu entrichten. 

(3) :Pie in den Tatifbestimmungen ",für jeden 
Bogen" f.estgesetzte Gebühr ist im vollen Betrage 
zu entrichten,. auch wenn zu der bezüglichen 
Schrift weniger als ein Bogen verwendet wird. . 

• 
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§ 6. (1) Bei den einer festen Gebühr unterliegen­
den Schriften sind der zweite und jeder weitere 
Bogen mit dem für den ersten Bogen vorge­
schriebenen Stempel zu versehen; beträgt jedoch 
die feste Gebühr für den ersten Bogen mehr als 
2 S, so unterliegt jeder weitere Bogen der festen 
Gebühr von 2 S. 

(2) Bei Redmgeschäfteri, die einer Hundert­
satzgebühJ;- unterliegen, ist für den zweiten und 
jeden weiteren Bogen der bezüglichen Schrift 
(Urkunde) eine feste Gebühr von je 2 S in 
Stempelmarken zu entrichten. 

§ 7. Besteht zwischen zwei odet mehreren Per­
. semen eine solche Rechtsgemeinschaft, . daß sie in 
. bezug auf den Gegenstand der Gebühr alS eine 
Person anzusehen sind, oder leiten sie ihren An­
spruch oder ihre Verpflichtung 'aus einem gemein­
schaftlichen Rechtsgrunde ab, so ist die Gebühr 
nur im einfachen Betrage zu entrichten. 

§ 8. (1) Unter dem Ausdrucke "Amtlicher 
Gebrauch" .wird die' Verwendung einer .schrift 
bei einer öffentlichen Behörde, einem Amte oder 
einer öffentlichen Kasse zu dem Zwecke, zu dem. 
sie ausgestellt ist, verstanden, gleichgültig, ob sie 
in Urschrift oder in Abschrift beigebracht wird. 
Was unter "Gerichtlicher Gebrauch" anzusehen 
ist, bestimmt § 13 der Gerichtsgebührengesetz­
novelle 1926 (B. G. BI. Nr.205). . 

(2) Die Veranlassung einer amtlichen e,infachen 
oder vidimierten Abschrift 'oder die Vidimierung 
einer von der Partei selbst verfaßt.en Abschrift 
oder die überreichung einer Schrift zur amt-

• lichen Aufbewahrung ist kein amtlicher Gebrauch 
im Sinne des Abs. (1). -

(2) Werden die festen Gebührenfiir R~chnun­
gen nicht oder nicht im gesetzlichen Betr'age oder 
nicht rechtzeitig oder nicht auf vorschriftsmäßige 
Art entrichtet, so ist ohne Einleitung eines Straf­
verfahrens von den zur Zahlung der Gebühr oder 
zu~ Haftung für sie verpflichteten Personen zur 
ungeteilten Hand ,das 50fache des nicht oder nicht 
rechtzeitig oder nicht vorschriftsmäßig entrichte­
ten Betrages einzuheben. 

(3) Wird eine stempelpflichtige Eingabe ohne" 
St,empel persönlich überreicht, so ist sie' ~em 
überreicher von dem übernehmenden Beamten 
der Einreichungsstelle sofort, zurUckzustellen; 
wird eine' solche· Eingabe rticht persönlich über­
reicht oder nimm:t sie der überreicher nicht zu­
rück, so ist, wenn eine Amtshandl~ng auf Grund 
dieser' Eingabe vorgenommen wird, die Gebühr 
samt Steigerung nach' Abs. (1) nachträglich ein­
zuheben, wenn die Amtshandlung nur aus Rück­
sicht auf den Einschreiter erfolgt. Wird die Amts­
handlung sowohl aus öffentlichen Rücksichten 
als auch aus Rück&ichtenfür Iden IEinschre~ter ge­
pflogen, so ist die einfäche Gebühr ohne Steige­
rung einzuheben. Wird die Amtshandlung nur 
aus öffentlichen Rücksichten gepflogen, so ist 
keine Gebühr ein:zuheben. . . 

11. A b s c h n.it t. 

Feste Stempelgebühren' für Schriften und Amts- ,. 
handlungen. , 

§ 10. Unter Schriften im Sinne des § 1 sind die 
in den Tarifbestimmungen (§ 14) angeführten 
Einga:ben und Beilagen, amtlichen Ausf.ertigun­
gen, Protokolle, Redmungen' und Zeugnisse zu 
verstehen. . 

§ 9. (1) Das Zwei- bis Zehntache des vorschrifts- § 11. Die Gebiihrenschuld entsteht 
mäßig entfallenden' Gebührenbetrages, nach Ab- ,1. hei Eingaben und . Beilagen im Zeitp~nkte 
rechnung des Betrages, der in Stempelmarken der überreichung; 
entrichtet wurde, ist ohne Einleitung eines Straf- 2. bei amtlichen Ausfertigungen ,mit deren Hin-

. verfahrens von den zur Zahlung der Gebühr ausgabe (Aushändigung, übersendung); 
oder Zur Haftung für sie verpflichteten Personen 
zur ungeteilten Hand einzuheben: . 3. bei Amtshandlungen mit deren Beginn; 

1. Wenn feste Stempelgebühren od~r in 4. bei Protokollen im Zeitpunkte der Unter-
Stempelmarken . zu entrichtende Hundertsatz- zeichnung; - , 
gebühren, ausgenommen die Gebühren für Rech- 5. bei Rechnungen .Im Zeitpunkte ihrer Aus­
nungen, nicht oder nicht im gesetzlichen Betrage stellung; • 
oder nicht recht2leitig. entrichtet werden oder 6. bei Zeugnissen im Zeitpunkte der Unter­
wenn die Stempelmarken auf den bezüglichen' zeichnung; !bei .d.en im Auslanld ausg.estdltien 
Urkun~en (Schriften) nicht vorschriftsmäßig an- Zeugnissen, sobald von ihnen im Inland ein amt­
gebracht oder entwertet werden. Es ist zunächst licher Gebrauch gemacht 'Yird. 
nur die Entrichtung der zweifachen Gebühr ein­
zumahnen; bleibt diese Mahnung erfolglos, so ist 
mit weiteren Steigerungen vorzugehen und 
schließlich die Gebühr zwangsweise einzuheben. 

2. Wenn Rechtsgeschäfte, für welche die, G~­
bühren auf Grund amtlicher Bemessung zu ent­
richten sind, nicht recht~e~ig zur Gebühren­
bemessung angezeigt w.erden. 

• 

. 
§ 12. (1) Werden in einer Eingabe mehrere An­

suchen gestellt, so ist für jedes Ansuchen die Ein­
gabengebiihr zu entr.ichten. 

(2) W erd~n in einer amtlichen Ausfertigung 
mehrere Bewilligungen (Berechtigungen, Be­
scheinigungen) erteilt, so ist für -jede die St.em.pel­
gebühr zu entrichten. .. 
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. § 13. (1) Zur Entrichtung der St~mp~lgebühren 
sind . verp~i~tet: . I . 

1. bet Emgaben, deren Bedage,n und den die 
Eingaben vertretenden Protokollen sowie son­
stigen gebührenpflichtigen, Protokollen der­
jenige, fn dessen ,Int,eresse die Eingabe einge­
hracht oder das Protokoll verfaßt wird; 

2. bei amtlichen Ausfertigung1en und Zeug­
nissen derjenig,~, für den, oder in dessen Inter-
esse diese ausgestellt werden; .1. ; 

3. bei AmtshandlungenderJemge, m dessen 
Interesse die Amtshandlung erf~lgt; 
, 4. bej Rec!mungen der' Ausst111e~., _ 

(2) Trifft die Verpflichtung zur Entnchtung der 
'Stempelgebühr zwei oder mehrer~. Personeh, so 
sind sie zur ungeteilten Hand verpflichtet; 

(3) Mit den im Abs. (1) genannten Personen ist 
zur Entrichtung d.er Stempelgebüh~en zur unge­
teilten Hand verpflichtet, wer iml Namen eines 
anderen eine Eingabe oder Beilage überreicht oder 
eine gebühren'pflichtige amtliche I Ausfertigung 
oder ein Protokoll oder eine Amtsraflldhmg yer-
anlaßt. I 

1 
§ 14. Tarif,e der festen Stempel-

. g e b ü h ren für 'S c hr i f t e nun d Amt s­
han,dlung,en .. 

Tarif- . 1 

p;st A bs c'~ r i f, te n: .: I . 
a) Amthche, wenn sie. von an~fren 

Behörden als Gerichten a'tSße-
stellt werden, und zwarbeglau­
bigt (vidimiert) oder unbeglau-
bigt, I 

v,on jedem Bogen ,feste ; Ge-
hÜlhr .................... 2 S 

'0) nicht amtliche, wenn sie von den 
Parteien selhst verhßt sin,d und 

1. von Gerichten oder and.eren 
Behörden beglauhigt werdcin, 

v~~ü~:e~ . ~~~~~. :~~t~.1 ~~-.1 S 

2. wenn sie von Notal'en beglau­
bIgt werden, 

von jedem IBogen feste Ge-
'bühr .............. j.... 50 g 

·3. wenn sie von anderen Privat­
personen beglauibtgt werdeh, 

wie Zeugnisse. . I 
Anmerkung: Werden auf e~nem 

Bogen die Abschrliften meit~erer 
Urkunden (Schriften) und der:en 
Beilagen vereint und 'heglau1bigt, 'so 
ist die Gebühr für jede l\bschrift 
gesondert zu entrichten. I 

2 Amtliche Ausfertigungen: 

1. Ertei1ung einer Befugnis ~der 
Anerkennung emer Bef~higung 

Tarif­
post 

'zur AU9ü1bung einer Erwerbstätig­
keit, sofern nicht unten 'besofl,ders 
angeführt ........ ' ........... . 

2. Ernennung Zlum Notar, Handels­
makler, . Zulassung als Steuer­
berater oder Wirtschaftsprüf~t, 
Eintra:gung als RechtsaniWalt öder 
Patentanwalt ................ . 

3. V erleihung de~ österreichischen 
Staats"bürg!;rschaft ............ . 

4. Bergführetbücher ............ . 
5. Trägerle'gitimationen .......... . 

6. Ausstellung eines Leichenpasses .. 
7. Bewilligung zur Enterrdigul1g 

einer Leiche ................. _ .. 

8. Schul1fhewiIligungenund ihre 
Verlängerungen ....... / ..... " 

9. Bergrechtliche Verleihungs. und 
, Konzessionsurkunden ......... . 

'3 Aus w eis ,e (L e g i tim a t i o-
ne n) zu J;" f~ eie n Fa h r t 

auf Eisen.b.a!hn'en sowie 
zur F a h r t z u e r m ä ß ,i g­
te m tP r·e i s e unterliCigeneiner 
von den !begünstigten ,P.ersonen 
zu entrichtenden Stempelgebiilhr. 
Diese lbeträgt 

1.für Ausweise, welche nur zu einer 
einmal-igen Fahrt oder zu einer 
Hin- und Rückfa:hrt berechtigen, 
a) be'i freier Fahrt d-tinsichtlich der 

III. Wagenklasse ........... . 
11. Wagenklasse ........... . 
I. Wa:gerrklasse .. '-'.... ... ;' .... . 

b) bei dee ,Fa:hrt ,zu ermäßigtem 
-Preise hinsichtlich der 
III. Wagenkla.sse ......... ~ .. 
11. W,ageniklasse ........... . 

I. Wag,enklasse ........... . 

2. für Ausweise . zu wie,derholten 
Fa:luten 
a) lbei freier F~hrt hinsichtlich der 

III. Wag.en'klasse ........... . 
11. Wagenklasse ........... . 
I. Wagen'klasse ' ........... . 

b) bei der Fahrt.zu ermäßigtem 
Preise hinsichtlich ·der 
BI. Wagenklasse ........... . 
II. Wagenklasse ....... " .. . 
I. Wagenklasse ........... . 

Anmerkung: (1) Lautet der Aus­
- weis auf mehl1ere Pers-onen, ,so ist 

dLe Stempelgdbühr für j'e'de dieser 
Personen hesonders'zu berechnen. 

(2) Von- dieser StempelgeJb.ühr 
sind befreit Ausweise, welche 

3 

Vom ersten 
Bogen 

feste Gebühr' 

20S 

100 S 

100 S 
3 S 

2 S 

20 S 

20 S 

20 S 

30 S 

50 g 
1 S 
2 S 

30 g 
50 g 
1 S 

2 S 
5 S 

10 S 

1 S-
2 S 
5 S 
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Tarif­
post 

a) auf GesetZJen,, , al1g'emeinen 
Verordnung1en oder konzes­
sionsmäßigen • V,erpflichtungen 
beruhen; 

b) von den Bahnverwaltungen 
den eige)1en Be~hensteten 
(P,ensionisten) einschließlich 
der Ar:beit:er sowie den Fa­
milienangehörigen dieser Be­
diensteten oder, den Bedien- , 
steten :fremder Verkehrsan~ 
staken erteilt werden; 

'c) auf Grund-efervom Bundes- ' 
minrsterium fur' Ver/kehr' er-, 
lassenen oder g,enehmiguen 
Dienstvorschr~ften der Bahn~ 
verwaltung aus öffentlichen­
oder eiserubahndienstlichen 
Rcücksichten oder wegen' Ar­
mut oder endlich für gemein­
nützige Zwecke gewährt wer­
den. 

4 Aus z ü ge aus Amtsschriften und 
amt1ich v,erwahrten Privat-
schriften 

im allgemeinen 'wi,e amtliche 
A bsch,riften. 

Ausztige ,aus den" Regrstern 
ü'ber Gebvrten, Taufen, Trau­
ungen und 6terbefälle (Matrikel­
auszüge) oder ,förmliche Geburts-, 
Tauf-, Trauungs-, Totenscheine, 

V'on jedem Bogen feste Gebuhr 1 S 
Anmerkung: W,erden zwei oder 

mehrere Geburts-, Tauf-, TraU­
ungs- oder Steribefätle in ein,er Aus­
fertigung Ibestätigt, so ist die Ge­
bühr von 1 S so oftmaIs zu ent­
richten, als' Fälle hestätigt werden. 

Äuszüg,e aus ,den Tagebüchern 
der Sensale, 

von jedem ,Bogen feste Geibühr 2 S 

5 13 eil a gen, das sin1d Schriiften und 
Druckwerke aller Art, wenn sie 
einer gebührenpflichtigen Ein­
ga!be (eimern Pxotokol1e) beigelegt 
werden, . 

von jedem Sogen feste Gebi,ihr 50 g 
Bei Büchern, Broschüren, 

Druckwerken und zur Druck­
legung, bestimmten Manuskrip­
ten darf die Summe der für die 
einzelnen Bogen zu entrichten­
den ,festen Gebühren die vom, 
ersten ,Bogen der !Eingabe (des 
Protokolls) seLbst festgesetzte 
feste Geb~hr nicht übersteigen, 
es sei denn, daß !sie für die Ver­
handlung, die durch dile Ein~abe 

/ 

Tarif- , 
post 

{das Protokoll) be7Jweckt wi1"d, 
besondel1s vel1faßte Beweisschdf­
t,en sind. 
Anmerkung: Die nach diesem 

öder ,einemfr.iiheren Gesetze vor'­
schrilftsmäßig gestempe,lten oder 
versteuerten Schriften unt,erliegen 
hei ihrer Verwendung oder Wie~ 
derverwendung als ,Beilag,en keiner 
weiteren Gebühr. 

Von der' Beiilagengebü:hrl~ind 
befreit 
1. Armutszeu'gnisse; 
2. die in- und ausländischen öffent~ 
, lichen Kreditpapiere, deren Ku-, 
'pons und Talons und die geld­
vertretenden Papi,ere. 

6 Ein gab e n "von P.t:ivatpersonen 
. (natürlichen und juristiscl:ten Per­

sonen) an Organe der Gebiets­
körperschafüen in Angelegenhei­
tim ihres öffentlich-rechtlichen 
Wirkungskreises, die die Privat­
interessen derE.i:nschreiter. be­
t,reffen, 

von jedem Bügen feste Gebühr 2 S 
Der erhöhten Eing.a:bengebühr 

von 10 S vom er'sten Bogen unter-
lieg1en . 

a) Ansuchen um Erteilung ~iner 
Befugni,s oder die Anerk~n­
nung einer Befähigung zur 
Ausü'bung einer Erweflbstätig­
keit; 

b) A.nsuchen ,um Ernennung zum 
Notar, Handelsmakler, um 
Zulassung als Steuenberater 
oder WirtschaJftsprüfer, um 
Eintragung ,als Patentanwalt; 

c) Ansuchen um die Verleihung 
derösterr-eichischen Staatsbür­

- ~erschaft; 
cl) Ansuchen um Hewilligung, 

ausländische Orden anZJUneh­
men und zu wagen, u~ Ver-

'leihung von' Titeln und Aus­
zeichnungen einschl~eßlich je-· 
ner für gewerbliche Unter­
nehmungen; " 

e) Patentanmeldungen. 
Anmerkung: Wer,den Eingaben 

in mehrfacher Ausfertigung ii1ber­
reiCh~, so unoerlif1~en. die 'zweit,e 
und jede weitere Gleichschl'lft nur 
der einfachen Eipgalbengelbühr von 
jedem ,Bogen. 

Der Eingalbengebühr unterliegen 
nicht 

a) Eingaben, für die Gerichts­
geibühren nach der Gerichts-

" 
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Tarif-
po~t 

,gebührengesetznovelle 11926 
(B. G. BI. Nr. 205) zn ent" 
richten ,sind; . I 

b) Gesuche um Erteilung von 
Unterstützungen und .sdmstige 
EingaJben im öffendichell Für-
sorgewesen ; I 

c) Gesuche um Befreiung vom 
Schul- und Unterrichtsgelde 
oder um die Verleihung eines 
Stipendiums; I 

d) E'ingalben im Ermittlungs- und 
. Rechtsmitte1verfa:hr~n ,iJ Ab­

ga:bensachen vor Flllanzl oder 
Verwaltungsbehörden, I wo­
durch die den .Gesetzen ent­
sprechende Festsetzung der öf­
fentlichen Abglaiben, eine lüber- ' 
prüfung der Richtigkeit und 
Rechtmäßigkeit dersdbed urid 
die Rückerstattung von über­
za,hlungen Ihenbeigdührt wer­
den soll; dazu gehören nicht 
Gesuche um Stun,dung; und 
~achlaß von Albga,ben;1 

e) Elllgalben an . österreichische 
. KOl1sulate und. GesandJschaf­

ten ,im Ausland, ,wenn ~ie an 
diese nicht von. einem iin In­
lande befindIich,en Staa~sbür-

. h I ger gene t,et werden, f.erner 
~ekurse g,egen diejenigen] Ver­
fugungen der Konsularämter 
d"ch' " 'Ie SI auf Konsularg'e'bühren 
beziehen.. I' 

7 Pro t 0 k .0 11 e (Niederschrifr,en): 
1. ProtökoUe, die an 'St,elle I einer 

EingaJbe errichtet wel"'den, '~nter­
liegen der für die Eingab~ die . ., I' 
sie vertreten, in der Tarifgost 6 
festgesetzten, Gdbühr. Die~ '.gilt 
nicht tfür Prütokolle, die] Ein­
pben vertreten, we1che nach der 
Gerichtsgebührengesetznoveile 
1926(B. G. BI. Nr. 205) zJ ver-
gebühr,en sind. I 

, . 2. Befunde und Vernelhmungen an­
läßlich der Erteilung eines I amt­
lichen Zeu:gnisses oder einerl' amt~ 
lichen ß.ewiIligung ü1ber Binsd1rei­
ten von Privatper.sonen,· I 

. von jedem ,Bogen feste Glbuhr 

3. Protokolle über StreitigkeitJn inf' 
Verwaltungsverfahren zWIschen 
Privatpersonen, I 

a) wenn ,der Wert des Streit­
gegenstandes 20 S nicht !über-
steigt,' geibührenfrei I 

2 S 

Tarif, 
post 

b) in allen anderen Fällen, 

von jedem Bogen feste Ge-
bühr ..................... . 

4. Protokolle (Niederschriften) ülber 

a) eine Hauptversammlung einer 
Aktiengesellschaft oder einer 
Korpmandirgesellschalft auf Ak­
ti,en, 

vom ersten' Bogen f'e,ste Ge-
bühr ............. ' ... ",' .. . 

b)eine Versammlung der Ge­
sellschafter. ejner Gesellschaft' 
mit beschränkter Haftung, 

vom ersten ,Bügen feste Ge-
bühr ..................... . 

c) einer Gewerkenversammlung 
einer bergrechtEchen Gewerk-
schaft, ' 

vüm ersten Bogen feste Ge-
~ bühr .... :- ................. . 

5. Protokolle r(Niedersch~iften)über 
Verlosungen oder Auslosungen 
von W,ertpapieren, 

vom ersten Bogen feste Gebühr 

6. Protokolle über die A~fna:hme 
elllesWechise1(Scheck)protestes, 
wenn sie 
.; 

a) vüm Gerichte aufgenommen 
werden, 

vom Werte 1 v. H.; min­
destens jedoch 8 S lmd hö~h­
st'ens 40 5; 

b) vom Notar aUifgenommen wer-
den ....................... . 

8 R e c h nun gen {Konti, Noten, 
Ausweise,Binschrdbebücher ~sw.) 
der H;mdels- un,d Gewerbetrei­
benden sowie ,der .Angehörigen 
freier Breirufe ü1ber G~genstände 
und Leistungen ihr,es Betriebes 
oder ,Beruf'es ohne Unterschied, 
db sie eine Sa1dierung enthalten 
oder nicht. Die Untet'schrift des 
Ausstellers ist .zur Begründung 
der Geibührenpflricht nicht erfor­
.derlich;es. genügt, wenn die An- . 
st'alt oder iPerson, in' deren Ge­
schäft die Ausst,ellung erfolgte" 
aus der' ~echnunrg (zum Beispiel 
aus einer . Druckbezeichnung, 
Stampiglie u. dgI.). 'entnommen 

.~ we!1den kann. Unter dieser Vor­
aussetzung unterliegen daher 
auch die in den Geschäften der 
Hotdbesitzer, Gastwirte u. dgI. 
aUSIgestellten Rechnungen dieser 

_, Gebühr. Abschriften sülcher 
Rechnungen unterliegen .der glei-

5 

50 g 

100 S 

50 S 

20 S 

30 S 

2 S 
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6 

Tarif­
post 

ehen festen 
schrift~n; 

Gebühr wie' ,die Ur-

bis 
über 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

jO S ............. . 
30 S bis 505 
50S" 1005 

1005 500S 
500 5" 1.000 5 

1.000 S" 2.500 5 
2.500 S" 5.000 S 
5.000 5" 1 0.000 S 

10.000 S " ·25.000 S 
25.000 S_ 100.000 S 

" 100.0005 ............. . 

Anmerkung: Das Bunaesmi'ni­
sterium für Finanzen, kann für 
einvelne Unternehmungen, bei 
denen die Entrichtung der 5tem­
pelgebühr für jede einzelne Rech­
nung zu einem unverlhältn,ismäßi­
gen Arbeitsaufwand führen würde, 
die Rechnungsstempelgeb'Ühren 
über Ansuchen für em Jahr mit 
einem Pauschhetl1age f'estsetzen. 

9 Reiseurkunden.: 
a) für die Ausfertigung und Ver­

längerung von Reisepässen, Frem­
denpässen, Kinderausweisen und 
5ammelreisepässen für jede Aus­
fertigu:ng und Verlä1'1!gerulllg, 

feste Gebühr ............. . 

b) für 'die 'Erteilung von Sichtver­
merken zur einmaligen Durch­
reise, 

feste Gebühr ............. . 
Zur ,einmaligen Einreise, 

feste Gebühr .............. . 

zur ,mehrmaligen Ein- und 
Durchreise, 

feste Gebühr ...... ' ........ . 

für die Erteilung eines Sammel~ 
sichtvermerkes, Je Teilnehmer; 

feste Gebühr .............. : 

Anmerkung: Die Aus~tdlung 
von Dienstpässen, Ministerialpässen, 
Dip:}omatenpässen und' GrelllZÜlber­
trittscheilllen erfolgt gebührenfrei. 

10 übe r set zu n gen, die von be­
eideten :Oolme~schef'\n verfaßt 
sind, 

von jedem Bog~n feste Gebühr 
jedoch nicht mehr als 20 S. 

11 U r k und e n übe i: Re c h t s­
g e s c th :ä f t e,die unter ,das Erb­
schaftsteuergesetz, Grunderwerb­
steuergesetz oder Kapitalverkehr­
steuersesete (I. Teil Gesellschaft~-

frei 
30 g 
50 g 

1 S 
2 S-
5 5 

10 S 
20 S 
30 S 
50 S 

100 5 

2 S 

·5 S 

10 5 

20 S 

50 g 

2 5, 

Tarif­
post 

/ 

steuer un,d H. Teil Wertpapier­
steuer) fallen, 

von jedem Bogen feste Gebühr 2 5 

12 V ,e r sie ih e 'r u n,lg '5 ,s ehe .i n e, 
von jedem Bogen feste Gebühr 2 S 

13 V 0 1-1 mac h t e n, wenn sie eme 
LohnzU'sicherung hicht enthalten,' 

von jedem Bogen feste Gebühr 2 S 
sonstige, 'Wie V,ertdge 'Ülber 

Dienstleis~ungen, nach den T a­
rifbestimmungen 'im 'III. Ab­
schnitte. 

Anmerkung: 1. Der Gebühr 
un terliegen auch Vollmachten, ,die 
der Privat ankläger und der Beschul­
digte semem Vertreter ausstellt. 
Vollmachten, die von • mehreren ' 
Privatanklägern oder mehreren Be­
schuldigten :gemeinsch,aftlich ausge­
steHt werden und sich nur auf die 
Vertretung m emem bestimmten 
gemeinsam ,durchzuführe11lden, Straf­
verfahren beziehen,siriddies'en Ge­
bühren nur Im einfachen Betrage 
unterworfen. 

2. Vollmachten, ,die Ilffi Anwei­
sungsverkehre des Pos.!sparkassen-
amtes für das Postspa;rkassenamt ~ 
ausgestellt sind, sindgelbührenfrei., 

14 Z e u g n iss e, das sind Schriften, 
durch die persönliche Eigenschaf­
ten oder Fähigkeiten oder tat­
sächliche Umstände bekUndet 
werden: , 
a) im allgemeinen, 

von jedem Bogen feste Ge-
hühr ...................... 2 S 

b) über Dienstleistungen, wenn 
die Einkünfte dauernd 2400 S' 
im Jahr nicht übersteigen, 

von jedem Bogen feste Ge-
'bü·hr ....... :. '.. . .. . . .. .. . . 30 g 

c) Schul- und 5tudienzeugnisse 
über ,den Erfolg einer oder 
mehrerer im 5chlu\9se eines Se­
mesters oder Jahrganges abge­
legten Prüfungen in öffent­
lichen Lehranstalten, ferner die 
auf den Hochschulen einge­
führten halbjährigen Besuchs­
zeugnisse über em oder meh­
rere Kollegien, 

von jedem Bbgen feste Ge-
bühr .................... ,. ',30 g 

c) ImpfungszeUignisse, 
von jedem Bogen feste Ge-

bühr .................•.... 3Ö g 

• 

.. 
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l.rif­
post 

I, 

I 
Der Gebühr unterlieged nicht 

a) Armut~zeugnisse; aucJ ,als Beilagen ste1Tl­
pelpflichtiger Eingabe'n und Protokolle; 

b) Zeugnisse, die, im' öffkntlichen Fürsorge­
wesen beizubringen sInd; 

c) Aufenthalts- und W
1

' ohnungszeugnisse 
zur Erlangung einer ,Reiseurkunde; 

d) Zeugniss,e -der V Qlks- ~nd Hauptschulen; 
I 

e) ärztliche Zeugnisse ,:ur Rechtfertigung 
des Fernbldbens der Schüler vom Un­
terrichte in diesen Schulen; -

f) Z,eugnisse . über den IBesuCh. von land­
wirtschaftlIchen und gewerbhchen Fort-
bitdungsschulen; '

1

' 

g) Zeugnisse üher die, Anmeldung des 
übertrittes von eineml Glaubensbekennt­
nisse zu einem anderen; 

I 
h) Zeugnisse, ,die . aus Sanitätsrücksichten 

von einer öffentlichbn Behörde' oder 
. einem .Amte gefordert\~erden; 
J) Zeuglllsse zum NachweIse der Voraus­

setzungen für den BJzug eines Unter­
haltsbeitrages von einbr Gebietskörper­
schaft, einer öffent1ich~n Anstalt, einem 
Privatpensionsinstitut, 1

1 

einer Versor-
gungsanstalt; --

k-) Zeugnisse über die erfüllte Verbindlicl:i~ 
keit zur Lesung von ~essen, behufs der 
Erfolglassungdes darpber gewidmeten 
Betrages 'oqer der pafür. gesti·fteten 
Rente; 1 

T;'rif~ 
post 

7 

lands anwesenden Gesandten: angesudf't 
wil"d, bei re~iprokem Verfahren, solange 
sie im Auslan,de verwendet werden; 

q) Abstamm~mgspapiere, die im Interesse 
der Landestierzucht für Zuchttiere zu 
-erbringen sind;. c 

r) Zeugnisse der Reisend.en in Bergführer­
büchern und in Trägerlegicimationen. 

III. Albs c h ni t t. 

Gebühren für Rechtsgeschäfte. 

§ 15. (1) Den Ge!bühren nach den folgenden 
Bestimmungien unt,erliegen Rechtsgeschäfte, wenn 
ü!ber sie eine Urkunde errichtet wird. 

• (2)0 Kommt ein Rechtsgeschäift durch den Aus­
tausch von Briefen oder durch sonstige schrift­
liche Mitteilungen zustande, so ,ist es nicht ge­
bührenpflichtig, es sei denn, daß in den Tarif­
bestimmungen das Gegenteil vel"fügt wil"d oder 
von den Schr1iftstücken ein amtlicher (gericht­
licher) Gelbrauchgemacht w-ir4~ 

(3) Rechtsgeschäfte, -die unner ·das Erbschafts­
stei.i'ergesetz, Grunderw'erbsteuergesetz,. Kapital­
verkehrsteuergegetz (I. Teil Gesellschaftsteuer 
und 11. Teil Wertpapiersteuer), Versieherung­
steuergesetz, Wechselsteuergesetz oder Beförde­
rungssteuergesetz faUen, sind .:vonder Geibühren­
pflicht ausg'enommen. 

§ 16. (1) Die Gebührenschuld entsteht, wenn 
die Urkunde ü'ber das Rechtsgeschäft im Inlande 
errichtet wirtd, 1) Zeugni!sSl~, durch ,die eine in öffentllichen 

Angelegenheiten zu IJgende Rechn'ung 1. 'bei zwe'iseitig vetibindlichen Rechtsgeschäften, 
belegt werden muß; i' ' . a) wenn die Utikuilide v·on··den Vertrags-

m) Klauseln, die auf Grund besonderer teilen unterzeiclwet wird, im Zeitpunkte 
Rechtsvorschriften einielnen Urkunden der Unterzeichnung; -
der Kontrolle wegen oder zur Beglaubi- b) wenn die Urkunde von einem Vertrags-
gung amtlich beigefügtl werden müssen; te}! unterzeichnet wird, im Zeitpunkte 

) Z . b I der Aushändigung . (übersendung) der 
n euglllsse Ü er vertragsmäßige Leistun-

gen an Gebietskörpersthaften oder öf- Urkunoe an den 'anderen Vertragsteil 
I oder an dessen Vertret,er .oder an einen 

f~ntliche ~nstalten übler. 'die. Qualität Dritten; . 
dieser Leistungen oder die Emhaltung 
der Vertragsbedingunten, damit die 2. ;bei einseitig verbindlichen Rechtsgeschäften, 
Unternehmer zur Bef'rie'digung ihrer a) wenn dieUr.kundenur von dem unter-
FOl'dening gelang:en köJnen; zeichnet wirtd, der sich verbindet, im 

. 0) Waa~ettel, solangedavlon weder ein ge- ZeitpUriktder Aushändigung (Ober-
richtlicher noch ein 'amflic?er Gebrauch . senidung) .derUrkunde an den Berech-
durch Verwendung als Beilage gemacht tigten oder ,dessen V,ertreter; 
wird;- I . 'b) wenn die U;kunde auch von dem Be-

p) Auszüg~ aus Tauf-; Gehurts-, Trauungs- rechtiigten unterzeichnet wird, Im Zeit-
und Sterberegistern; . rann Zeugnisse punkte der Unterzeichnung. 
über Geburts~, Trauurl.gs-, Todesfälle, (2) Wenn über -ein Rechtsgeschäft eine Ur-
um die im diplomatisl:hen Wege von kunde im Auslande errichtet wurde, so entsteht 
auswärtigen Behörden:entweder durch die Ge!bülhr,enschuld, sOIbald die ijber das Rechts­
die österreichisehen Gesandtschaften im geschaft errichtete Urkunde in das Inland ein­
Auslande oder durchdit· fremden, hier- i g~bfacht wird und dasdbst 

I 

1 

I 
I, 
I , 

r 
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a) das Rechtsgeschäft Rechtswirksamkeit 
haben soll oder 

Ib) eine durch d~e Urkunde übernommene 
Vetbindlichkeit ermllt oder aulf Grund­
lage dieser Urkunde eine andere rechts­
verlbindliche Handlurg im Inlande vor­
genommen wird oder 

c) von der Urkunde ein amtlicher (gericht­
licher) Gebrauch gemacht wird.' 

(3) Kommt ein Rechtsgeschätft durch Austausch 
von Briefen .oder durch sonstige schriftliche 
Mitt~ilungen zustande und 1st es nach den Tar~f­
bestimmung,~n in diesem falle gebührenpflichtig, 
so entsteht die Gebühr.enschuId mit Aushändi­
gung de's die Annahmeerklärung enthaltenden 
SchriftstJÜck.es; andernfall:s entsteht die Geibüh­
renschuld, wenn von den Schriftstücken ein amt­
licher (gerichtlicher) Ge:brauch gemacht wird .. 

(4) B·edal1f ein Rechtsgeschäft ,der Genehmigung 
oder Bestätigung einer Behörde oder eines Drit­
ten, so entst·eht die GebÜ'hrenschuld für das be­
urkundete Rechtsgeschäft erst im Zeitpunkte der 
Geneihmigung, oder Bestätigung. 

. ~ 

§ 17. (1) Für die Fest'setzung der Gebühren ist 
der Inhalt der über das Rechtsgeschäft errichteten 
Schr~ft (Urkunde) maßgebend. 

(2) Wenn aus der Urkunde die Art oder Be­
schaffenheit eInes Rechtsgeschäftes' oder· andere 
für lilie Festsetzung der Gebühren bedeutsame 
Umstände nicht deutlich zu entnehmen sind, 
so wir,d bis zum Gegenbeweis der Tatlbestan:d 
vermutet, welcher die Gelbühr.enschuld hegrün-

. det oder die hohe~e Gebühr zur, Folge hat. 

(3) Der Umstan.d, daß die Urkunde nicht in 
der zu ihrer Be,weiskraft ,emorderlidien Förm­
lichkeit errichtet wurde, ist für aie Gebühren­
pflicht ohne Belang. 

(4) AU!f die Entstehung der Gebührenschuld ist 
es ohne E-influß, ob die Wirksamkeit eines 
Rechtsgeschäftes von einer Bedingung : oder von 
der Genehmigung eines der Beteiligten abhängt. 

(5) Die Vernichtung der U~kunde, die .t\uJ­
hebung des Rechtsgesch~ftes oder d;us Unter­
bleiben s·einer Ausführung heben di~ entstan­
dene GebührenschuId nlicht auf. 

2.über eine e'inseiüge El'klärung, wenn die 
Niederschrift nur vom Erklä>l1ungsempfän­
ger unterzeichnet wird. 

. (3) Gedenkprotokolle, das sind Niederschriften, 
in denen von einer oder mehieren Personen 
durch Seisetzung ihrer Unterschrift. bekundet 
wird, daß andere P,ersonen in ihrer Geg·enwart 
ein Rechtsgeschäft geschlossen oder ihnen über 
den edolgten Abschluß eines 'Rechtsgeschäftes 
Mitteilung gemacht haben, unterliegen der Ge­
bühr für das Rechtsgeschäft, aUlf das s'ich das 
Gedenkprprokoll bezieht. ' 

(4) Erklärungen (Eingaiben, Protokolle), womit 
vor Gericht oder anderen Behöl'den ein Rechts­
geschäft erstmalig beurkundet wird, sind als 
Rechtsurkunden anzusehen und unterliegen der 
für ,das Rechtsgeschäft vorgese!henen Gebühr; die 
Erklärung selbst unter,liegt -deern Stempel für 
Eingaben oder Prowkolle. 

(5) 'Puniktati-onen, ,im Sinne des § 885 ABGB .. 
sind nach ihrem Inhalte wi,e Urkun:den über 
Rechtsg'eschä:fte gebührenpflichtig; dasselbe gilt 
von Entwürfen oder Aufsätzen von zweiseitig 
veribin·dlichen Rechtsge.schäiften, wenn sie von 
beiden vertragschließenden Teilen unterzeichnet 
sind oder wenn sie Ibloß von ·einem Teile unter" 
zeichnet sind und sich in ,den Händen des an­
deren Teiles bettinden. 

,- § 19. (1) frat eine der Gebühr nach der Größe 
des Geldwertes unterloiegende Schrift (Urkunde) 
mehr·ere einzelne Leistungen zum Inhalte oder 
werden ,in einem und ,demseLben Rechtsgeschäfte 
verschiedene Leistungen oder eine Hauptleistung 
und Nebenleistungen hedungen, so ist die Ge" 
bühr in dem Betrage zu entrichten, der sich aus 
der· Summe der Gebühren für alle einzelnen 
Leistungen ergiibt. Als Ne!benleistungen sind jene 
zusätzlichen Leistungen arrzusehen, zu deren Ge" 
währung ohne ausdrückliche Vereinibarung nach 
den allgemeinen Rechtsvorschriiften keine Ver-
pflichtung Ibesteht. , 

(2) Werden in einer Urkunde melhrere Rechts­
geschäfte' derselben oder verschiedener Art, die 
nicht . zusammenhängende Bestandteile des 
Hauptgeschäftes sind, :lJbgeschlossen, so ist die 
Gebühr EHr jedes einzelne Rechtsgeschäft zu ent­
richten. Dies gilt aber nicht für die in der Ur­
kunde ü!berdas Hauptgeschäft zwisclien densel­
hen Vertrags teilen zur Siche~ung oder ErHil-

'Jung des Haupt'g'eschäftes ahgesch10ssenen Ne­
§ 18. (1) Der handschriftlichen Unterzeichnung bengeschäfte und Nebenv.eralbredungen, gleich~ 

durch den Aussteller st·eht aie Unterschrift gleich, gültig, .ob das Hauptgeschäft nach diesem Ge-
die von ihm oder in seinem Auftrage oder mit d k h 

. E' .. d . ch' ch h 11 set",e .0 er einem Vel.1 ·e rsteuerges·etz einer Ge-. 
semem. lllverstan ~~s me ams erfeste t bünr oder Ver1kehrsteuer unterlie~t. 
oder mit Namensz~lchnung vollzogen wird. Eh"!' S' ch' 'f (U k d) h 

. (3) nt a t eme n t r un·e me, rere 
(2) Der 1!nterzeic~nung. st.eht auch' eine Ver- I Gegenstände, von denen jeder einer festen Ge-

handlungsmederschnft gleich , bühr unterliegt oder die teils festen und teils 
1. uber .einen Ver'ura,g, wenn .die Niederschrift Hundertsatzgebühreri unterliegen, so sind, unbe­

nur von einem Vertrag1steile 'Unterzeichnet schadet der Bestimmungen der Albs. (1) und (2), 
wir1d, alle Gebijlhren neibeneinander zu entricht·en. 
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§ 20. Der Gebährenpflicht unt/erliegen nicht 

1. die am Schlusse ein,er Urkunde über ein 
durch einen Bevollmächtigten e~ngegangenes Ge­
schäft beigesetzte Genehmigung (Rati'fikation) des 
Machtgebers; I' 

2. die den Vollmachten -beigefügten Erklärun-, 
gen betreff.end Stellvertretung I und deren An-
nahrne' " ' 

3 d : B .. ' d H jd 'ch . . le estatlgung ·es a11l zel ens emes 
Schre,iJburrfähigen durch den NJmensfertiger und 
durch den (die) Zeugen; I 

. 4. ,die von dem abg,etretenen ,Schuldner au,f der 
Zessionsurkunde beigesetzte lBestätigung, daß 
ihm die Abtretung der FODaerung und der 
neue Gläubiger mitgeteilt wJrden, sowie die 
Anerkennung der Richtigkeit I (Liquidität) von 
Seite des Schuldners, wenn über) das ursprüngliche 

. Schuldversprechen eine Urkunde mit einem sach­
_ lieh identischen' Rechtsgrund, I Inhalt )llld Um­

fang ausgefertigt und der Gelbülhr nach diesem 
Gesetze unterzog,~n wurde. I' 

9 
<::> 

von :diesem Amte auf allen Gleichschriften· durch 
Vermerk bestätigt wird, daß die betreff~nde 
Schrift eine Gleichschrift ist und die Gebühr für 
eiRe Gleichschrift und mit welchem Betrage in 
Stempelmarken entrichtet _oder die Anz.eige zur, 
Gebührenbemessung erstattet wurde. 

(3) Bei Notariatsakten ist die Hundertsatzge­
bühr nur von der Urschrift zu entrichten. Der 
Notar hat auf allen Ausfertigungen einen Ver­
merk darüber anzubringen, daß und mit wel­
chem Betrage die Gebühr auf die Unchrift in 
Stempelmarken entrichtet oder die Anzeige zur 
Gebührenbemessung erstattet wurde. 

§ 26. Für die Bewertung der gebührenpfli,-hti-' 
gen Gegenstände gelten, insoweit nicht inden 
Tarifbestimmungenabweichende' Bes'timmungen ' 
getroffen sind, die Vorschriften des Reichsbewe~­
tu~gsgesetzes vom 16. Oktober 1934, Deutsches 
R. G. BI. IS. 1035, mit der Maßgabe, daß be­
dingte Leistungen und Lasten als unbedingte, be­
t<l'gte Leist.ul1Jgen und Llst,<;n ;1Ils 'sofort fällige zu 
behandeln sind und daß bei wiederkchren::len 
Leistungen -die Anwendung' des § 16, Abs. (3), 
des vorerwähnten Gesetzes ausgeschlossen' ist. 

§ 21. Weriden durch einen Zusatz edel' Nach­
trag zu einer bereits vollstäddig au&gefertigten 
Urkunde die darin zum Ausarucke gebrachten 

Rechte oder Verbindlichkeiteh ihrer' Art oder § 27. Die Hundertsatzgebühren steigen in Ab­
ihrem Umfa~ge nach geände~t oder der durch stufungen von 1 S.· Beträge über 50 g werd~n 
Zeit ablauf. erlöschende Verdag verlängert" so dabei nach oben, Beträge bis 50 g nach unten 
ist dieser Zusatz oder Nacht~ag nach Maßgabe auf volle Schillinge auf~ oder abgerundet. 
seines Inhaltes selbstänrd,ig geb.1iührenpflich, rig. 

§ 28. (1) Zur Entricht,ung der Gebüh~en sind 
§ 22. Ist eine Leistung ni,cht mit einem be- verpflichtet: 

stimmten Betrage, wohl· abrI' deren höchstes 1. Bei zweiseitig verbindlichen Rechtsge-
Ausmaß ausgedrückt oder ist ,zwischen zwei oder schäften, 
mehreren Rechten oder Verjbindlichkeiten eine a) wenn die Urkunde von bei den Ver-
Wahl bedungen, so ist die Gebühr im ersteren tra~steilen unterfenlJigt ist, die Unter-
FaUe nach dem Höchstbetrag~, im letzter,en Falle zeichner ,der Urkunde; 
nach dem größeren Ge1dwertb der zur W;hl ge- b) wenn die Urkunde nur von einem 
ste,1lten Leistungen zu entr,iqten. , Vertragsteil unterfertigt ist und dem 

I ander,en v,el'tragsteil oder einem Drit-
§ 23. Sind in einer Urkunde über ein Rechts-

geschäft schätzbare un,d unschätzbare Leistungen ten' ausgehändigt wird, beide Yertrags-
teile und der Dritte'; 

bedungen, so bleiben für qie Gebührenermitt-
lung die' unschätzbaren Le(stungen außer An- 2. bei einseitig verbindlichen Rechts~eschJ.f-
schlag; die Gebühr für das Rechtsgeschäft be- ten derjenige, in dessen Interesse die 
trägt jedoch mindestens 2 sj _ Urkunde ausgestellt ist;' 

, 3. bei Gedenkprotokollenjene Personen, 
§ 24. Im Falle eines Neuerungsvertrages (No- von denen in dem Protokolle bekundet 

vation) kommt die GebüHr für jenes Recht,- wird, daß sie das Rechtsgeschäft abge-
geschäft in Anwendung, in I welches .das frühere ,schhJISISen oder von dtm Abschlusse des 
Rechtsgeschäft umgeänd~rt wurde. Rechtsg' eschäftes Mitteilung gemacht 

. .1· haben. OJ_ 

§ 25. (1) Werden von eup,er Urkunde Gleich-
schr:iften (Duplikat, TripJ,ikata usw.) aus ge- (2) Bei Geschäften, die von zwei Teilen geschlos­
fertigt, so unterliegt jede ~ieser Gleichschriften sen werden, .von welchen der eine Teil von der 
für sich den festen und deh Hundertsatzgebüh- Gebührenentrichtung befreit ist, dem anderen 
ren. 'I· Teile aber diese Befreiung nicht zukommt, sind 

(2) Die Hundertsat;g~bühr ist jedoch nur 'ein- die Gebühren von dem nicht befreiten Teile zur 
mal zu entrichten, wenn särhtliche Gleichschriften Gänze zu entrichten. 
dem für die Gebührenbebessung zuständigen (3) Trifft die Verpflichtung zur Gebührenent­
Finanzamte innerhalb acht) Tagen nach Eritste- richtul1Jg zwei' oder mehrere Persdnen, so slind 
hung der Gebührenschuld -\r0rgelegt werden und ' sie Zur ungeteilten Hand verpflichtet. 

. , I ' 

I 

I 
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§ 29. Hat jemand im Namen eines anderen, 
ohne von diesem ausdrücklich oder stillschwei-
gend bevollmächtigt zu sein, ' 

1. eine U rkund:: üJber ein Recht:sg.eschäft im 
Inlande ausgestellt oder angenommen oder 

2. von einer im Ausland aUI~g.estelllten Urkunde 
über ein Rechtsgeschäft einen di2 Gebühren­
pflicht begründenden Gebrauch gemacht, so ist 
derjenige, für den diese Handlungen vorgenom­
men worden sind, zur Entrichtung der durch 
dieselben begründeten Gebühr ",rerpflichtet, 
wenn er 

a) die ohne seinen Auftrag stattgeful1dene 
Geschäftsführung, ausdrücklich oder still­
schweigend genehmigt oder 

b) durch sie einen Vo"rteil dangt hat. 

'Ist hingegen keine dieser Bedingungen (a und 
b)gegeben, so ist der Geschäftsführer zur Ent­
richtung der Gebühr verpflichtet. 

§ 30. Für die Entrichtung der Gebühren von 
Rechtsgeschäften haft~n mit den in § ·18 u.nd 

,§ 29 genannten Personen und unter sich zur un-
geteilten Hand: • 

1. wer im eigenen oder im Namen eines ande­
ren eine Urkunde über ein Rechtsgeschäft aus-
stellt oder annimmt; , 6 ,- . 

2. wer eine im Ausland ausgestellte Urkunde 
über ein Rechtsgeschäft bei Eintritt der Gebüh­
renpflicht [§ 16, Abs. (2)] in Händen hat; 

3. die, Rechtsanwälte, Notare und - sonsti~;en -
Bevollmächtigten bei Rechtsgeschäften, über die 
Urkunden unter ihrer Mitwirkung errichtet oder 
ausgef<ertigt worden sind; 

4. wer aIs Zeuge ein Gedenkprotokoll über ein 
Rechtsgeschäft unterfertigt hat. 

§ 31. (1) Sind die Hundertsatzgebühren auf 
Grund amtlicher Bemessung zu entrichten, so 
sind die Urkunden über die Rechtsgeschäfte dem 
Finanz'amte in beglaubigter Abschrift binnen acht 
tagen nach der Entstehung der Gebührenschuld 
(§ 16) anzuzeigen. 

(2) Die Verpflichtung z·ur Anzeige obliegt 
1. bei Rechtsgeschäften, die im Inlande ab­

geschlossen wurden, 
a) wenn das Rechtsgeschäft unter Mit­

wirkung eines Notars, eines Rechts­
anwaltes oder sonstigen Bevollmäch­
tigten abgeschlossen wU!1de, del1 Ver­
tragsteilen zur ungeteilten Hand, dem 
Notare, Rechtsanwalte oder sonstigw 
Bevollmächtigten; 

'b) in allen anderen Fällen den Vertrags­
teilen zur ungeteilten Hand; 

2. bei den im Ausland ausgestellten Ur­
kunden über Rechtsgeschäfte demjenigen, 
an den sie im Inland gelangt sind. 

§ 32. (1) Die 'au! Grund amtlicher Bem~ssun­
gen zu entrichtenden Gebühren werden durch 

Bescheid bekanntgegeben~ Sie sind binnen dreißig, 
Tagen nach Zustellung des Bescheides einzu­
zahlen. 

(2) Wenn der Zahlungspflichtige nach erfolgter 
Gebührenanzeige den Antrag stellt, kann das' 
Finanzamt ihm die zu entrichtende Gebühr 
mündlich bekanritgeben; in diesem Fall hat er 
die Gebühr unter Verzicht auf einen Bescheid 
und ein Rechtsmittel sofort einzuzahlen., 

§ 33. T a r i If cl erG e b ü h ren f ü rR e c h t s­
ge s c h ä f t e. 

Tarif-
post 

1 A d 0 P t ion s ver t r ä g e, das 
sind Verträge üJber Anna'hme an 
Kindes Statt, wenn der ,reine 
Wert des Vermögens des Anneh­
menden 5000 S nicht übersteigt, 

vom ersten Bogen .feste Gebühr 10 S 

wenn ,der reine Wert des Vermö-
gens des Aillle'hmenden 5000 S 
ülbersteigt, 

vom remen W ertcles Ver-­
mög,ens ... ;.............. 1 v. H. 

2 A d v i tal i t ä t s ver t r ä g e, 
wodurch ein IEhegatte dem an­
deren. die .Fruchtnießung seines 
Vermögens ,f.ürden Fall des 
Oberldbens auf Lebensdauer ein­
räumt, 

vom ersten Bogen feste Gebühr 10 S 

3 A I i m e n tat .i 0 n s ver t r ä g e, 
das sind Verträge ü'ber di.e Höhe 
des gesetzlichen Unterhaltes einer 
Pers,on, 

nach dem Werte des U nr.er-
halt9betrages ............ ~ "1 v. H. 

Anmerkung: Bei wiedetikehren­
den Unr.erhaltsleistungen auf unbe­
stimmte Zeit ist als Wert -des Un­
terhaltsbeitrages der- dreifache J ah­
resbetrag anzunehmen. 

4 A n w eis u n gen, wodurch von 
dem Anweis.enden einem Dritten 
eine Leistung an eine ander·e 
Person aufgetragen wird, 

vom Werte .,der Leistung' ..... 2 v. H. 

Der Gebühr unterliegen nicht 

1. amtliche Anweisungen; 

2. kauJmännische Anweisungen von 
Kaufleuten <;>der auf Kaufleute, 
un!beschadet der Bestimmungen 
des Wechselsteuergesetzes. 

5 Be s t a nd ver t r ä g e (Miet-
oder Pachtverträge), wodurch je­
mand den Gebrauch einer unver­
brauchbar·en Sache auf elllC ge-

;:...--- -
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wisse Zeit und gegen' elllen be­
stimmten Prds erhältl 

nach dem W,erte .. 1 ....... ~ .. 
beiIl). Jagdpachtvertrag _ ' 

1 v.H. 

nach ,dem Werte . J •.••••••••• 2 v. H. 

Die Gelbührenpflicht I ist auch 
dann gegeben, wemi ,dfr Vertrag 
durch Austausch von Briefen' oder 
durchs~nstige schri<ftlirne ~ittei­
lungen zustande gekommen ist. 

Anmerkung~ Bei unlbestimmter 
, I 

Dauer des Bestandvertrr,ges ist als 
W-ert ,das dreifach,e. J <fhresentgelt 
anzunehmen. Ist dIe -IDauer des 
Bestandvertr-ages /bestimmt, aber 
der Voribehalt des - Rechtes elller 
Ifrü11er-enAufkündigung g-emacht, so 
bldbt dieser Vorbehalt f.ür ,die Ge­
bührenermittlung außer Betracht. 

Der Gebühr unterliegdn nicht :Be­
sbandverträge, bei dener.1 das J ah­
resentg-elt 300 S nichtiibersteigt. 

6 B 0 den z ins ver t r ä g e, ,das 
sind Verträge über e~'lne Teilung 
des Eigentume-s in er Weise, 
daß e'inem Te,i! die 'S bstanz des 
Grundes samt der I !Benützung 
der Unterfläche, de![l1 anderen 
aber nur die· Ben~tzung , der 
Oberfläche erblich gehrrt, , 

, nach dem Werte. i' ........ . 
7 B ü r g s eh a f t s e r k 1 ä ru n-

'gen, wodurch sich j der Bürge 
verpflichtet, den Gl~ulb1ger ,für 

/ 

den Fall der Nidtterfüllung Idurch 
,den· ersten Schuldner zu befrie-- . 
digen {§ 1346 aibGB.); der Bür'g­
schaftserklärung steht die Er­
klärung gleich, durch die jemand 
elller Veribindlichkeiu als Mit­
schuldner ,beitritt (§ 113.i7 abGB.), 

nach dem Wate der veribürg-
, ten Verhindlich'ktit ....... . 

wenn die Verbindlicrkeit nicht 
schätib~r ist, I 

von .. Jedem Boger feste Ge~ 
huhr .. , .' ............. . 

Der Gebühr unterliegrn nicht 
1. Bürgschaftserklärunpen an 
Kreditunternehmun~en für 
Da, rlehen derSelben]' an Unter-
nehmer; , 

2. Bürgschaftserr.klärungeri., die im 
Strafverfahren UJ1Jd! Ülberhaupt 
zur Sicherung allgemeiner In­
teressen außer dem öffent­
lichep. Dienste oder 'einem 

~ 

2v.H, 

1 v.H. 

2 S 

Tarif­
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..... _ J 

Yerttagsverlhältnisse 'gegeben 
werden' müssen. 

8 Dar 1 e 11 e n s v -e r t rä g e ( di,e 
darüher er~.ichteten U rlkunden, 
wIe SchuldsCheine, Schuldbride, 
Schu'Iderklärurrgen ), 

nach dem Werte derdargelie­
herren Sache (des V orschuß-
,betrages) ................ . 

Der Gebühr unterliegen nicht 
1. Verträge. über Darlehen gegen 

Verplfändungen von Wert­
papieren oder Waren mit sta­
tutenmäßig zu solch-en Dar­
lehensgeschäften herechtigten 
Kredi,tunter11lhmung.en; 

2. Darlehensverträ'ge gegen Faust­
plfand mit P1fandlei~anstalten; 

3. Verträge 'über Darlehen ,"on 
Erwerlbs- un:d Wirtschafts-' 
genossenschaften an ihre Mit­
glieder g,egen Schuldverschrei­
bungen, die an Nichtmitglieder 
nicht-ü,bertra<gbar sind; 

4. Schulderklärungen VOn Kre­
ditunternehmungen m Konto­
auszügeri.{laufen!de Rechnung), 
Eriklärung-en von Kunden sol­
cher Unternehmungen Ü'ber 
dIe Anerkennung derartiger 
Kontoausz:ügeund, Mitteilun­
gen im g'eschäftlichen Verkehr 
der Kreditunternehmungen 
üher 'die Hereinnahme von 
Geldern' auf Termin oder 
Kündigung; 

5. Kupons iiber Darlehensiinsen 
(Zinsscheine) ; 

6. Spareinlagebücher. 

9 Die n s t'b a r ke.i te fl, wenn je-
-man dem der Titel zur Erwer­
bung -einer Dienstbarkeit entgelt­
lich eing-eräumt oder ,die entgelt­
liche Erwerbung von rdem Ver­
pflichteten bestätigt wird, 

von dem Werte des hedun-
genen lEntgeltes .......... . 

10 Dienstleistungen: 
1. entgeltliche Verträge über Dienst-

1i:i-stungen, und zwar auch ,dann, 
wenn die Ernennungs{Wahl)akten 
hinterlegt werden oder der 
Dienstgelbereine natürliche oder 
juristische Person ist, der die 
persönliche Gebührenfr,eiheit zu­
steiht; 

11 

1 v. H. 

2 v.H. 
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2. Bestellungen (Dienstpostenver-
leihungen, Ernennungen) 1m 
öffentlich-r'echtlichen Dienstver­
hältnis!e, 

nach dem Werte aller mit dem 
. Dienstvertrag vetibundenen 
Geld-und Sachhezüge Dis 
zum Jahreslhetrag· 'Von ein-
schließlich 12.000 S .. .'..... 1 S 

da~ülber hinaus .......... ' ... 2 v. H. 
Die Grundlage der Gebühren­

he messung biLdet .in jedem 'Falle 
höchstens ein J ahl'lesbetrag. Die Ge­
IbÜ'hrenpflieht ist' auch dann ge­
gelben, wenn der Vertrag (die ße­
stellung) ,durch Austausch von Brie-

/,fen oder durch sonstig~chriftliche 
Mitteilungen zustande g·ekommen 
ist. 

Anmerkung: 1. Wird die Grenu 
von 12.000 S überschritten, so ist 
,die Gebühr vom Gesamt jahres­
hezug neu zu 'berechnen; bereits 
entrichtete Gebühren sind ;nzu­
rechnen. 

2.' Die Ge'bühr kann, wenn sie 
60 S ülbersteigt, in zwölf gleichen 
Monatsraten aibg.estattet wet1den. 

, 3. Von Kommunitäten, in denen 
für das Amt de~ Vorstehers und 
die anderen in der Kommunität be­
stehenden Ämter nicht a:bgeson­
derte Diensteinkrünfte Jbemessen 
sind, ist statt der d~rcli :diese Tarif­
post festgesetzten Gebühr ein jähr­
liches:Pauschale von 1/2 v. H. des 
reinen . Jahreseinkommens . der 
KOJl1munität zu bemessen. 

Der. Gebühr unterlie~en nicht 
Dienstleistungen, wenn die auf ein 
Jahr entfallende Vergütung den 
Betrag von 3600 S nicht übersteigt. 
Wird die Freigrenze im Laufe des 
Dienstverhältnisses durch IErhöhung 
der Bezüge 'überschritten, so ist die 

. GebÜlhr vom Gesamtjalhreslbezug zu 
entrü:hten; bei weiteren Bezugs­
erhöhungen ist die Gebühr nur 
von dem Mehrlbezuge zu ent­
richten. 

11 Ehe pak t e, das sind Verträge, 
die in Absicht auf ,die eheIich,e 
Verihin!dung geschlossen werden, 

naCh ,dem Werte ............ ,1 v. H. 
Anmerkung: ,Als Wert ist das 

Heiratsgut oder Idasder . Güterge­
meinschalt Ibei LeI~eiten·(§ 1233 
ABGB.) unterzogene v.ermögen an-

Tarif­
post -

zunehmen. Wird durch einen sol-' 
. ehen . Ve~trag ,das Eig,entum -(Mit­
eig~ntum) einer unbeweglichen 
Sache oder von Wertpapieren über­
tragen, so finidendie Bestimmungen: 
des Grunder,werlbsteuergesetzes· 
oder des Kapitalverkehrsteuer-
gesetzes Anwendnüg. 0 

12 Ein ver lei b u n g 's be will i­
gun g.e n der Verpflichteten in· 
abgesonderten Ausfertiguhgen, 

vom erst,en IBogen. feste Gebuhr. lOS 

Anmerkung: Ist die Einver-. 
leibul1gsbewiHigung zugleich als ' 
Hypothekarvertrag zu betrachten, 
weil in ,der Urkunde Ülberdas 
Hauptgesch:ift eine Hypothek nicht 
eingeräumt 'WuI1de, so unterliegt sie 
·der Ge/brühr für Hypothekarver­
träge .. 

13 Erb p ach t ver t r ä g e, Eribzins­
venräge, das sind Verträge, wo­
~urch jemandem das Nutzungs~ 
eigentum eines Gutes {land- und 
forst'Wirtschaftlichen Betriebes) 
erlblich g,egen jährliche !Leistun­
gen üherIasse_n wil'd, 

" 

nach dem W,ert-e ............ 2 v. H. 

14 E rh y er t r ä g e, 
yomersten iBogen feste Gebühr 10 S 

15 Er wer h s- und· Wir t­
s c h a ,f t s g.e nos s e ·no­
sc ha f te n, 
1. der Vertrag 'Über die Errich­

tung· einer Genossenschaft und, 
über jede Erhöhung des Nenn­
betrages . der Geschäfts anteile, 

vom Werte lder Summe (,Er­
höhung) aller gez,eichneten 
IGeschäftsanteile ......... 1 v. H. 

2. die Erklärung des Beitrittes 
eines neuen Genos$cn·sdufters 
und Idie· Erklärung ·eines Ge­
nossenschalfters Üiberdie Betei­
Iigungaüf ·einen weiteren Ge­
schäftslanteil, 

vom W·erte des Geschäfts-
anteiles ................ 1 v. H.'· 

mindestens jed0ch 16. 
Anmerkung: Für die Gelbühren­

pflicht ist derschdftlichen Er~ 
klärung (Punkt 2) die Eintragung 
in ,das Verzeichnis der Genossen­
schafter gleichzuhalteri. 

16 G e s ,eIl s c 11a ,f t s ver t r ä g e, 
ausgenommen solche über Kapi- . 

CI 
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talgeselIschaften im Sinne / des Ka­
pitalver~ehrsteue;gesetzesl' wo­
durch SIch zweI oder mehrere . I 
Person'en :zur V-erfolgung emes 
Erwerbszweckes verbindeh, 

1. a) bei Wi-dmung iihret Tätig­
keit ohne Vermögensein-
bgen, . "'1' 

vom ersten 'Bogen feste 
Gebühr ..•.. J ...... . 

b) bei Wi1dmung v.ln Ver­
mögenswerten, 

vom Werte de~ bedun­
genen Vermögensein­
lage oder iHrer Er-
höhung ...... J: ...... . 

c) bei ülberlassung le~nesGe­
schäftsanteiles von ·einem 
Gesellschafter an eifen a·nde­
ren Gesellschafter oder einen 
Drjtten, I 

. vom Entgelt, mindestens 
alber vom Werte des 
Gesellschaftsanteiles 

d) bei Errichtung eider inlän­
t:iischen NiederlassJng durch. 
eine ausländische' Gesell-
scha.ft,· '1 

vom Werte des AnJage-
und BetrieHska pi tales, 

I ~ 

das der Niederlassung 
gewidmet wir-~ ...... . 

2. bei Beteiligung an tin\!r Ver­
mögenseinlage als sltiller Ge­
sellschafter, 

I 

vom Werte der "VI ermög'ens-
einlage ooerihrer Er-
höhung ...... / ......... . 

Anmerkung: 1. Die IGeibühren­
pflicht ist ~uch ·dann g-egfhen, wenn 
der Gesellschaftsvertrag ,(furch Aus­
tausch von Briefen oder Idurch son­
stige schdftliche Mitteilungen zu­
stande gekommen ist. . I 

2. Wird über den qesellschafts­
vertrag ein SchriftstlÜck/ nicht aus­
gefertigt, so ist ,für die Ent'stehung' 
der Gehührenpflicht die [Anmeldung 
zur Eintragung ins Haljldelsregister 
als Urkunde· iilberdas R,echts-
gesch~ft . anzusehen. ./ 

'3. Wefidenin eine' GeseLlscha:ft 
unbewegliche Sachen dder Anteile 
an KapitalgesellschaJf~en eing'e­
bracht, so finden die jVorschdften 
des Grunderwerhsteuer.g-eserzes upd 
des Kapitalverkehrsteuergesetzes 
Anwenldung. 'I 

/ 

/ 

20 S 

2v.H. 

2v. H. 

2 v. H. 

2 V. H. 

" 
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17 Glücksverträge, wodurch 
die' Hoffnung eines noch unge­
~isseh . Vorteiles versprochen und 
ang,enommen wird: 
L Wetten (mit Ausschluß der 

Toralisateur- u~d Buchmacher­
wetten) vom Wettpreise. und, 
wenn die Wettpreise verschie­
den sind, vom höheren Wett-

13 

pr-else ..................... 2 v. H. 
2. Hoffnungskäufe beweglicher 

Sachen, worunt'er auch Kuxe 
im Sinne des Berggesetzes zu 
verstehen sind, 

vom Kaufpreise: .......... 2 v. H. 
3. Bodmereiverträge, 

von dem auf Bodmerei auf­
genommenen oder darge­
liehenen' Betrage .oder 
Geldwerte ............. 2 v. H. 

4. Leibrentenverträge, die nicht 
von Versicherungsanstalten' ivb­
geschlossen wel'lden, wenn ge­
gen. . die Leilbrente. bewegliche 
Sachen ülberlassen we!1den, 

vom Werte der Sachen ..... 2 v. H. 
5. Promessensch.eine, das sind Ur­

kundeniilber die Veräußerung 
der Gewinstlhoffnung von Lo­
sen, 

feste Gebühr für je ein Los. . 1 S 

18 H y pot he kar ver s ehr e i-
h u n gen, wodurch 'zur 5icher-
stellung einer Verbindlichkeit 
eine Hypothek besteHt wird, 
nach dem Werte der VeliQcind-
lichkeit, für welche die Hypothek 
eingeräumt wird .. ;........... 1 v. H. 
Anmerkung: Ist .die Verbindlich-

keit, für welche )d~e· Hypothek ein­
geräumt' wird, unibestimmt und 
kann deren. 'Betrag· auch nicht an­
näJ1ernd Jestgesetzt wet'lden, so hat 
sich die Gehühr nach .dem . Werte 
der Hypothek, soweit dieser nicht 
durch vÜl"herg.ehende Hypothekar­
sicherstellungen erschöpft ist, zu 
richten, 

sie beträgt jedoch mindestens 2 S 

.19·Pensionszusic 1herungen 
von· Privatpersonen -für Dienst- . 
leistungen nach einer bestimmten 
Dienstzeit, 

wie V-erträge ülber Dienst­
leistungen. 

20 Ver g le i c he !(a~ßerg-el"ichtliche):. 
L wenn der Gegenstand nicht 

schätzlbar ist, dann bei Eintra-
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gung der voOr Gemeindevermitt­
lungsämtern geschlossenen Ver­
gleiche in das Amtslbuch, in Strei­
tigkeiten über die Bestimmung 
oder !Berichtigung Ider Grenzen 
unbeweglicher Güter, w,enn ,da­
durch eine Vermögensühertra­
gung von einer ,der Ibeneiligten 
Personen an die andere oder an 
einen Dritten nicht eclolgt, und 
in Besitzstreitigkeiten, wenn der 
Vergleich sich auf die Wiederilier­
stellung des gestönen Besitzes 
heschränkt, 

von jedem Bogen :feste Gebühr 2 S 
2. in allen apderenFällen, 

a) wenn der Vergleich IÜlber an-' 
hängige - Rech tsstreitigtkei ten 
getroffen wird .............. 1 v. H. 

b) sonst ...................... 2 v. H. 
vom Gesamtwerte der von 

jeder Partei' übernomme-' 
nen Leistungen. 

21 Z e s s i 0. n e n oder", AJbtretungen 
überhaup~ ,voOn SchuldlfoJ1derun­
gen oder anderen Rechten: 

1. Unentgdtliche, wie Schenkun­
. gen nach dem Erbschaftsteuer-

gesetz; 

2. entgeltliche nach dem Werte 
des Entgeltes ... :,.......... 2 v. H. 

IV. Abschnitt. 

Schlußbestimmungen. 

§ 34. (1) Die Bestimmungen ,der Reichsab­
gabenor,dnung vom 22; Mai 1931, Deutsches 
R. G.ß!. I S. 161, sind anzuwenden, insoweit 
in ,diesem Gesetze nicht abweichende IBestim­
mungen g.etroOff.en sind. 

(2) Die, Finanzämter, sind Iberechtigt, hei Be­
hörden, Ämtern und ,öffentlich-rechtliche n° Kör-

perschaften die Einhaltung der Vorschriften 
dieses Gesetz·es von Zeit zu Zeit' ,durCh eine 
Nachschau zu ü1berprüfen. 

(3) Ist jemand im Laufe der letztvoOl'hergegan­
gen,en zwei Jahre zur Entrichtung von er­
höhten Gebühren gemäß' § 9 verhalten worden, 
'So ist jede weitere Gebührenverkürzung als 
Steuervergehen im Sinne der Reichsabgabenord­
nung (§§ 396, 402 und 413) zu verfolgen. 

(4) Wird in einem Strafverfahren wegen einer 
GelbührenVlerikJürzung eine Geldstrafe auferlegt, 
so darlf sie nicht- weniger als die höchstzulässige 
Gelbührenerhö'hung betragen. 

'(5) Die Besümmung des § 410 ,der Reichsab­
gaibenordnung über Se%stanzeige gilt auch für 
jene Fälle, bei denen oOhne Einleitung eines 

'Strafverfahr.ens Gebührenel'höhungen eingeho~ 
ben werden können. 

(6) Der Schuldige oder Teilnehmer an der 
Hinterziehung oder Gefährdung einer Gebühr 
haftet für ·den Betrag; um ·den die Gebühr ver­
kürzt wunde. 

§ 35. Stempel- und Rechtsge'bühren!beifreiun­
gen, die ·in österreichischen Gesetz·en vorgesehen 
waren, die vor dem 13. März 1938 erlassen 
wupden, finden, sofern diese Ges·etze in Kraft 
stehen oder wieder in Kraft gesetzt werden, 
,inngemäß Anwendurg. 

§ 36. Schriften und Urkunden über Rechts­
geschä.fte, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
errichtet wurden und für ,die weder nach den 
österr'eichischen GebiihrenvoOrschriften eine Ge­
bü'hr noOch nach ,dem deutschen Urkunden­
steuergesetz e1l1e U rkundenst·euer 'entrichtet 
wurde, unterliegen ,den Gebühr·en nach diesem 
Gesetze, wenn von ihnen ein amtlicher oder' 
gerichtlicher Geibrauch gemacht wird. Zur Ent­
richtung der Ge!bühren ist in diesem Falle der­
jenige verpflichtet, der den amtlichen oder g,e­
richtlichen Gebrauch macht. 

§ 37. Mit der Vollzie.hung diese's ,Bunde~­
gesetzes ist das Bundesministerium für 'Finanz,~n 
betllaut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Die Stempel- und Rechtsgebühren waren 
eine smt langem eingelebte und bewährte 
Einrichtung des österreichischen A!hgaben­
rechtes. Grundlage hildete das provisorische 
Gebührenge,setz vom 9. Februar 1850, R. G. BI. 
NI'. 50, samt dem dazugehörigen Tarif. Ge­
setz ~nd Tarif erfuhren im Laufe der Jahr­
zehnt·e wiederholte und einschneidende Ver­
änderungen.' Der Tarif wurde zuletzt im 

Jahre 1925 .als "Allgemeiner Gebührentarif 
1925" im, B. G. BI. Nr. 208/1925 wiederver­
lautbarL -

Nach der Besetzung österreichs durch das 
Deuts·ehe Reieh wurde das Gebührengesetz 
mit Ausnahme der Bestimmungen der Tarif­
post 57 A, 2, und B, welche die Totalisateur­
und Buehmacherwetten, die Lotterien, V (21'­

losungen" Ausspielungen und LoUoanlehen 
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behandeln' und ,aucH heute I noch in Kraft 
stehen, aufgehob~n. An s,eine Stelle traten das 

" -Erbschaftsteuergesetz vom 2r: August 1925, 
,Deutsches R G. BI. I S. 320, Im der Fassung 
der Elinführungsverordnungvom 8. Dezember 
1940, Deutsches R G. BI. I si 1604 (hinsicht­
lich der Erb-, Schenkungs- /und N achlaßge­
bühren) ; das Grunderwerbsteuerges-etz vom 
29. März 1940, Deutsches R.I G. m. I S. 585 
(hinsichtlich der Immobilialig~bühren für ent­
geltliche Übertragungen von ILiegenschaften); 
das Kapitalverkehrsteuergesetz vom 16. Ok­
tober 1934, Deutsches' R. G. BI. I S, 1058 (hin­
sichtlich der Gebühren für :Gesellschaftsver­
träge der Kapitalgesellschafiten und der Ge­
bühren für Teilschuldverschreibungen,' die 
von Kapitalgesellschaften Ausgegeben wer­
den); das Versicherungsteuergesetz vom 
9. Juli.1937,Deutsches R G.I BI. I S. 793 (hin­
sichtlich der Gebühren für Iv er,sicherungsge~ 
schäfte); das Wechselsteuergesetz vom 2. Sep­
tember 1935, Deutsches RI G. BI. I S. 1127 
(hinsichtlicI! . der W echselg~bühren); das Tl r­
kundensteuergesetz vom 5~1 Mai 1936, Deut­
sches R G.' ß1. I S. 407 (hi*sichtlich der son-
stigen Rechtsgeibühren). I ' 

Während des Krieges w,urden infolge der 
notwendig gewordenen Einschränkung des 
_ V erwaltungsapparates u~d im Hinblick 
darauf, daß die Steuereinri.ahmen gegenüber 
dem Finanzbedarf des Dritten Reiches für 
seine Kriegführung eineo ifu.mer mehr unter­
geordnete Rolle spielten, I zunächst das Ur­
kundensteuergesetz durch die Steuerän-

-, derungsv,erordnung vom 120. August 1941, 
-DeutsC)hes R,'G. BI. I S. 510, mit Wirkung vom 
1. September 1941, außet Wirksamkeit ge­
setzt und in der Folge aJch die Kapitalver-

I • 
kehrsteuern auf Grund des § 14 der Steuer-
vereinfachungsverordnungi vom 14. Septem­
ber 1944, Deutsches R. Gi BI. I S. 202, nicht 
meh: erho,ben.... i. .., 

DIe _ RepublIk osterrellCh- muß fur dIe 
Zwecke des Wiederauf~aues aUe verfüg­
baren Steuerquellen heranziehen. Es wurde 
deshalb von der PovisotIschen Staatsregie­
rung' die Wiedererhebuhg der Kapitalver­
kehl'steuern durch das Gesetz vom 27. Juli 
1945, St. G. BI. NI'. 99, lleschlossen. Mit Be­
schluß des Kaibinettsrate~ der Provrisorischen 
Staatsregierung vom 27. [uli 1945 wurde der 
Staatssekretär für Finanien ermächtigt, einen 
Gesetzentwurf über diJ Wiedereinführung 

_ der, Stempel- und.- Rechtsgebühren vorzube­
reiten. Auf - Grund die'ser Ermächt,igung 
wurde vom Staatsamt fÜr Finanzen der Ent­
wurf eines, Gesetzes jüber Stempel-' und 
Rechtsgebühren ausgear~eitet. Dieser wurde 
im Spätherbst 1945 an I die Staat'sämter und 
Berufskörperschaften zur Begutachtung über~ 
mittelt. Der Gesetzeritwb.rf war auf dem alten 

I 

I 
I 
[, 

I 
I 
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österreichischen Geibührengesetz aufgebaut, 
daneben waren auch brauchbar,e, Bestim" 
mungen des peutschen Urkundensteuerge­
setzes verarbeitet worden. Es wti'rde dabei 
versucht, ein Gebührengesetz zu schaffen, das 
den modernen Formen des rechtsgeschäft­
lichen Verkehres angepaßtund so v,ereinfacht 
war, daß das wirtschaftlichy Leben möglichst 
wenig beschwert würde. Es sollten nur die 
Gebühren im engeren S~nne geregelt werdell1 
und daneben die, -Verkehrsteuern (Kapital­
verkehrsteuer, Erbschaftsteuer, Grunderwerb­
steuer, Versicherun:gssteuer) weiter einge­
hoben werden. Auch drie Wechselsteuer sollte 
mit Inkra.fttreten des Gebührengesetzes 
\\"ieder eingeführt werden. Die - Gerich~s- -
gebühren, die gesondert von den Justiz­
behörden verwaltet werden, sollten auch 
weiterhin nach den geltenden gesetzlichEm 
Bestimmungen erhoben werden. 

Von mehnlren Staatsämtern und Berufs­
körperschaften sind in ihren Stellungnahmen 
zu dem Entwurf eine Reihe von -wertvollen 
Anregungen und beachtlichen Abänderungs­
vorschlägen eingelangt, die das 13undes­
ministerium für Finanzen veranlaßt haben, 
den Entwurf einereing-ehenden Umarbeitung 
zu unterziehen, bei der die Wünsche der 
Ressort's und d~r Berufskörperschaften zum 
größten Teile Berücksichtigung fanden. -

Es erschien auch zweckmäßiig, in dem 
neuen Entwurf eine Gl'Iuppierung des Gesetzes 
in der Richtung vor:z.unehmEm,,,t;laß die festen 
Stempelgebühren für Schriften und Amts­
handlungen einerseits und, die Gebühren für 
Rechtsgeschäfte anderseits in getrennten Ab­
schnitten behandelt werden; ein Abschnitt, 
der die~ gemeinsamen Bestfmmungenenthält, 
ist den beiden Abschnitten vorangestelit. 
Die Trennung, in gesonderte Abschnitte er­
scheil\t ange~eigt, weil die festen Stempel­
gebühi\en für Schriften und Amtshandlungen 
für die weitesten' Bevölkerungskreise in Be" 
tracht kommen und eine getrennte Behand: 
lung d-erselben es auch den nicht Rechts­
kundigen erleichtert, ,sich über die Stempel­
gebühren für Eingaben, Protokolle u. dg1. 
einen überblick zu ,schaffen. -

In dem Abschnitt der Gebühren für Rechts­
geschäfte wurde bei der Festsetzung des 
Kreises _ der. gebührenpflichtigen Tatbestände 
besonders darauf Bedacht genommen, alles 
auszuschließen, was die Beteiligten veran­
lassen könnte, zur Vermeidung von Gebühren 
auf die Schriftlichkeit von Verträgen zu 
verzichten und so die Rechtss,icherheit, die 
in der schriftlichen Abfassung - von Ver­
trägen liegt~ z.u gefährden .. ' Es wurden des- ' , 
halb nur jene Rechtsgeschäfte als -gebÜhren-' 
,pflicht~g erklärf, die entweder für ihre 
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Gültigkeit der Schriftlichkeit bedürfen oder 
bei denen die Schriftlichkeit so üblich ist, 
daß auf sie wegen der Geb.ühr nicht ver­
zichtet werden wird. Mit Rücksic'ht auf die 
enge B:egrenzung· des Kr,eises der gebühren­
pflichtigen Rechtsgeschäfte war es notwendig, 
die Urkundenform genau zu umschreiben und 
den Urkunden Jiie sogenannten Gedenk­
protokolle gleichzusetzen, umsonst möglic1hf' 
Umgehungen der Gebührenpflicht hintanzu­
halten. 

Amt.ern genießen; zu den sQl!stigen öffentlich­
rechtlichen Körperschaften zählen auch die 
öffentlich-rechtlichen ReligionsgeseIlschaften; 
die den Gesandten fremder Mächte zuerkannte 
Gebühr,enbefreiung hält sich im Rahmen der 
internationalen Gepflogenheiten. 

Zu§ 3: 

Die Gebühren sind entweder feste' Ge­
bühren, das ,sind Gebühren,a die im Tarif mit 
einem festen Betrag angeführt· sinn, oder 
Hundertsatzgebühren. Die festen Gebühren 
werdena usschI.ießlich -durch Stempelmarken 
(Stempelaufdruck, Stempelblankett) entrich­
tet, die Hund,ert,satzgebühren sollen bi,s zu 

'dem Hetrag von 50 S in Stempelmarken, . bei 
höheren Beträgen durch Einzahlung auf 
Grund amtlicher. Bemessung entrichtet wer- . 
den. Durch Verordnung kann der Höchst­
betrag für die Entrichtung der Hundertsatz­
gebühren in Stempelmarken abgeändert wer­
den. Es soll hiedurch ermöglicht werden, 
allenfalls nach den Erforderni,ssen der Praxis 
zur Entlastung der Finanzämter den Höchst­
satz hinaufzusetzen. 

Der sohin vorliegende abgeänderte Entwurf 
umfaßt wieder nur die Reg,elung der Ge­
bühren im engeren Sinne, das sind die Stem­
pelgebühren für Schriften und Amtshandlun­
gen und für bestimmte im Tarif angeführte 
Rechtsgeschäfte. Daneben bleiben die derzeit 
in Geltung st~henden Verkehrsteuergesetze 
(Erbschaftsteuer:gesetz, Grunderwerbsteuer­
gesetiz, Kapitalverkehrsteuergesefz, V ersiche~ 
rungssteuergesetz) weiterhin in Wirksamkeit. 
Der Entwurf eines neuen Wechselsteuer­
gesetzes. steht im Bund,esministerium für 
Finanzen in Vorbereitung. Die eheste Ver­
abschieo.ung des vorliegenden Entwurfes ist 
aus staatsfinanziellen Gründen dringend er­

forderlich; ,es sei darauf hingewiesen, daß inl' 
· Bundesvoranschlag für das Jahr 1938 die Ein- Zu § 6: 
· I.1ahmen für Stempelmarken mit über 30 Mil-
lionen Schilling und die Einnahmen aus S011- Die feste Gebühr ist grundsätzlich für jeden 
stigen Rechtsgebühren mit rund 17 -Millionen Bogen zu entrichten. Unterliegt jedoch der 
Schilling v,eranschlagt waren. ni,e gegen- erste Bagen einer festen 'Gebühr von mehr als 
wärtigen Zeitverhältnisse bringen esmit sich, 2 S, so ,soll für jeden weiteren Bogen nur meIn 
daß die öffentlichen Behörden mit Eingaben eine Gebühr van 2 S entrichtet werden. Bei 

.. jeglicher Art überflutet werden, Es erscheint Rechtsgeschäften, die einer, Hundertsatz­
gerechtf.ertigt, daß der hiedurch entstehende gebühr unterliegen, ist erst der ·zweite und 
Verw,altungsaufwand durch. die' Einhebung jeder weitere Bogen der Urkunde mit einer. 
von Stempelgebühren wenigstens zum TeiL ~esten Gebühr von 2 Sstempelpflichtig. 
eine Deckung findet. . 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Ent- Zu § 9: 
wurfes wird bemerkt: 

Zu § 1: 

Gebührenpflichtig sollen nur Schriften und 
Amtshandlungen sowie Rechtsgeschäfte sein, 
die in den Tarifbestimmungen des 11. und 

/ Ur. Abschnittes als gebührenpflrchtig ange­
führt' sind. 

Die' Gebührensteigerungen auf, ein Viel­
faches der vorschriftsmäßig entfallenden ,Ge­
bühren ohne Einleitl!ng eines Str~fverfahrens 
sollen, wie schon im alten österreichiMhen 
Gebührenrecht,eine rasche und einfache Er­
ledigung von Gebührenverstößen .. ermög­
lichen. Der ·weitgespannte Rahmen der Ge­
bührensteigemngen läßt es zu, daß die ein-

Zu § 2: zeInen Fälle nach der Schwere des VerstoßeR 
individuell behandelt 'werden. Ha Verstöße 

Die persönliDhe Gebührenfreiheitsoll dem ,gegen die Stempelpflicht von Rechnungen 
Bund im vollen Umfange und den übrigen schwer zu ermitteln sind, mußte, wie auch 
GebietSkörperschaften im Rahmen ihres schon im früheren österreichischen Recht, 

· öffel(ltlich-rechtlich'en Wirkungskreises zuer-' hier' eine besonders hohe Steigerung der Ge­
kannt werden. Die ,sonstigen öffentlich-recht- 'bühren für Verstöße vorgesehen werden. 
lichen Körperschaften und Vereinigungen die' Durch die ,in Abs. (3) getroffene Sonderrege­
ausschließJ,ich wissenschaftliche, Humanitäts- lung für die'Nachstempelung der Eingaben' 
oder Wohltätigkeitszwecke verfolgen, sollen sollen Gebührenverstöße, die meistens nucr 
Gebührenfreiheit hinsichtlich ihres Schrift- aus Unkenntnis erfolgen, in einfacheter Weise 
verkehres mit den öffentlichen Behörden und . behoben werd'eu. -

110 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 18

www.parlament.gv.at



t 

I 

Zu § 10:' I 
Diese Bestimmung enthä~t die Definition 

der Schriften, die nach § 1 den festen Stempel-
gebühren unterliegen. I 

~u § 14: . 

Der Tarif der festen Sterrlpelgebühren für 
Schriften und Anitshandlu~en. enthält in 
alphabeUsoher Reihenfolge I ~ie Aufzählung 
der gebührenpfl)chtigen Sohriften und Amts-
handlungen. . I' 

Zu' den einzelnen Tarifposten wird be-
merkt: " I 

Zu Tarifpost2, Amtliche Ausfertigungen: 

. Die Abstufung der festen GebU,hren erfolgte 
unter Bedachtnahme' auf dif Bedeutung, di'e 
die amtliche Ausfertigung fifir de~ Bewerber 
hat. Dabei wurden- bereitsj bestehende Ge­
b~ren (zum Beispiel für die Zulassung als 
Steuerberater oder patentanw

l
l al,t) verarbeitet. 

Die für- die Verleihung der österreichischen 
'Staatsbürgerschaft 'vorgeseh ne Gebühr VOll 

100S erscheint im Hinblick darauf gerecht­
.fertigt,daß sich die Bewerber von der öster­
. reichischen Staatsbürgerschaft besondere Vor-
teile versprechen und andetseits dem öster­
reichischen Staat durohdie I Au.fnahme einer 
P~l'son in den Staatsvel'ban'd rnter Umständep. 
besondere Verpflichtungen erwachsen können . 

. ' . I 
Zu Tarifpost .7, Protokolle (Niederschriften): 

Die erhöhten Protokollgeb~hren über Haupt­
versammlungen oder Versammlungen von 
Kapitalgesellschaften erscheinen mit Rück­
sicht auf die besondere Bedeutung, äie diese 
Versammlungen für die Ges~llschaften haben, 
gerechUertigt und in der fiflanziellen, Stärke 
der Kapitalgesellschaften begrünöet. 

Zu Tarifpost 8, ReOhnUII?en:1 ' 

17 

wenn dies in den Tarifbestimmungen aus­
drücklich verfügt wird. Dies Jst ledjglich beim 
Bestandv,ertnig,' beim Vertrag über' Dienst­
leistungen und beim Gesellschaftsvertrag der 
Fall. Durch diese Regelung ist die nach dein 
früheren österreichischen Gebührenrecht den 
Kaufleuten. zugestandene GebÜhrenfnetheit. 
für die 'sogenannte Handelskorrespondenz im 
wesentliohen erhalten geblieben, gleichzeitig 
aber die ständige Streitfrage, was unter Han­
delskonespondenz zu verstehen ist, aus der 
Welt geschafft. 

Zu § 17, Abs. (3): 

, Für die Gebührenpflicht ist es ohne'.Belang, 
-daß 'eine Urkunde nicht in der zuihver Be­
weiskraft erforderlichen Förmlichkeit errich­
tet wurde; das' ,abGB. findet auf die Rechts- ' 
begriffe des Gebührengesetzes nur insoweit 
Anwendung,' als das Gebührengesetz nicht 
selbst Ausnahmen hievon festsetzt. Eine solche 
Ausnahme ist durch die gegenständliche Be­
stimmung gegeben. Es ist daher insbesonder~, 
die Urkunde. über einen Pfandbestellungs-' 
(Hypothekbestellungs}vertrag auch dann ge­
bührenpfhlchtig, wenn sie nicht in einvertei- . 
bungsfähiger Form ausgestellt wurde (die 
Annahmeerklärung des Annahmeberechtigten 
nicht enthält). . 

Zu § 26: 

Dem Gebühreniecht ist die nachträgliche 
Berichtigung einer entstandenen Gebühren~ 
schuld fremd; deshalb wird die Nichtanwen­
dung des § 16, Abs. (3), des Re,ichsbewertungs­
gesetzes, wo eine nachträgliche Beri~htiguiig 
gesohätzter Werte nach der wirklichen Dauer 
einer Leistung vorgesehen ist, verfügt. '" 

Zu § 33: 

Der Tarif der gebühren für Rec~tsgeschäfte . 
enthält in alphabetischer Reihenfolge diie 
Aufzählung der gebührenpflichtigen Tat~ 

bestände. 

Zu Tarifpost 7, BürgschaftseI1klärungen: 

, Die Bürgschaftserklärungen an Kreditunter­
nehmungen für Darlehtm derselben an Unter­
nehmer wurden von der Gebühr freigestellt, 
um eine Verteuerung des geschämichen Kre­
dites hintanzuhaJlten. 

Der Kreis der gebührelilpflichtigen Vor­
gänge 'erscheint wohl weit I gezogen, es ist 
jedoch darauf Bedacht zu' nehmen, daß die 
Kaufverträge über . bewegliche Sachen keiner 
Rechtsgeschäftsgebi,ihr unterUegen und durch 
die Fr,eistellung der Rechnubgen bis 30S die 
Geschäfte des gewöhnlichen I Lebens nicht be­
hindert werden. ,Die Er,höhung des Rech­
nungsstempels gegenüber dJIP-alten österrei-
chischen Gebührenrecht erse

l

l heint durch den A 

Wegfall der Kaufvertragsgebühr gerecht- Zu T,arifpost 8, D~rleheiti5verträge: ' 
fertigt. ' , . I ,. Die Lombardgeschäfte der statuteninäßig 

. Zu § 15: hiezu berechHgten Kreditunternehmungen 
wurden von der- Gebühr freigestellt, um eine 

Die Bestimmung enthält Idie Verankerung Verteuerung des, Lombardkredites hintanzu .. 
des Urkundenprinzips. Ko1mmt ein R'echts-' halten. Die Freistellung der Darlehensver­
geschäft durch A,ustausch von Briefen oder träge gegen Faustpfand mit Pf,andleihanstal~ 
dur$sonstige schriftliche I Milteilungen zu- ten wurden aus sOZliaIen Gründen von der 
stande, so ist es nur dann rebührenPflichtig, Gebühr freigestellt. 

, ' r 
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Zu Tarifpost 10, Dienstleistungen: 

Abgesehen von der .aus sozialen Gründen 
erfolgten Abstufung der Hundertsatzgebühr 
werden Verträge über Dienstleistungen, 
wem die auf ein Jahr entfallende Vergütung 
den Betrag von 3.600 S nicht übersteigt, von 
der Geb1ihr überhaupt freigestellt., 

Zu 'Tarifpost 15, Erwerbs~ und Wirtschafts­
genossenschaften: 

Um d~ Genossenschaftswesen in seiner 
Entwicklung ni0ht zu behindern, wurde ledig­
lich eine Gebührenpflicht für den Vertrag 
über die Errichtung einer Genossenschaft 
und über die Erhöhungen des Nennbetrages 
der Geschäftsänteille sowie für die Beitritts-

gabengesetze hinsichtlich des Ermittlungs­
und Strafverfahrens gelten, sollen auch für 
die Gebühren Anwendung finden. 

Zu § 35: 

Die. Stempel- und Rechtsgebührenbefrei~ 

ungen, die in österreichischert Gesetzen vor­
gesehen waren, die vor dem 13. März 1938 
erlassen wurden, sollen, sofern diese Ge­
setze in Kraft stehen, od:er wieder in Kraft' 
gesetzt werden, sinngemäß Anwendung fin­
den. Das Bundesministerium für 'Finanzen 
wird die in Betracht kommenden Gesetze im 
gegebenen Zeitpunkte durch Kundmachung 
bezeichnen. 

'erklärjlngen der Genossenschafter aus ge- Zu § 36: 
sprochen. 

Zu§ 34: 

Die' Bestimmungen der Reichsabgabenord­
nung, die einheitlich für alle übrigen Ab-

,-

Für die Schriften sowie für Urkunden üoer 
Rechtsgeschäfte, die vor' Inkrafttreten, dieses 
Gesetzentwurfes errichtet wurden, werd~n 
üoergangsvorschriften getroffen. 

• 
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